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lösung anderer Gewinnrücklagen ausgeglichen 
werden kann oder zum Ausgleich eines Verlustvortra
ges aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch einen Jah
resüberschuss gedeckt ist und nicht durch Auflösung 
anderer Gewinnrücklagen ausgeglichen werden kann. 

§ 17 
Aufsicht 

1. Die PROVINZIAL untersteht der Aufsicht durch das 
für Finanzen zuständige Ministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Dessen Entscheidungen erge
hen im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi
gen Ministerium des Landes Rheinland-Pfalz. 

2. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass die Tätigkeit 
der PROVINZIAL im Einklang mit Recht und Gesetz 
steht. 

3. Die durch Maßnahmen der Aufsichtsbehörde entste
henden Kosten trägt die PROVINZIAL. 

§ 18 
Auflösung der PROVINZIAL 

Im Falle der Auflösung der PROVINZIAL ist die Liqui
dation einzuleiten. Das nach beendeter Liquidation ver
bleibende Vermögen fällt den Gewährträgern nach Maß
gabe ihrer Anteile am Stammkapital zu. 

§ 19 
Ausgliederungen und Einzelrechtsübertragungen 

1. Die PROVINZIAL kann sich nach näherer Maßgabe 
des Staatsvertrags als übertragender Rechtsträger an 
Ausgliederungen im Sinne des § 123 Abs. 3 des Um
wandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBL I 
S. 3210; 1995 I S. 428) in der jeweils geltenden Fas
sung beteiligen. Die Ausgliederung auf einen beste
henden oder mehrere bestehende Rechtsträger (über
nehmende Rechtsträger) oder auf einen oder mehrere, 
von ihr dadurch gegründeten neuen oder gegründete 
neue Rechtsträger darf nur unter der Voraussetzung 
erfolgen, dass die Anteile an diesem Rechtsträger oder 
diesen Rechtsträgern unmittelbar oder mittelbar aus
schließlich von einer oder mehreren juristischen Per
sonen des öffentlichen Rechts und/oder einem oder 
mehreren Mitgliedern der Sparkassen-Finanzgruppe 
mit Ausnahme von Stiftungen der Sparkassen-Fi
nanzgruppe gehalten werden. 

2. Die PROVINZIAL darf im Hinblick auf Rechtsträger, 
an denen sie beteiligt ist, Maßnahmen nach dem Um
wandlungsgesetz unter der Voraussetzung vornehmen, 
dass die Anteile an diesen Rechtsträgern auch nach 
der Vornahme dieser Maßnahmen unmittelbar oder 
mittelbar ausschließlich von einer oder mehreren ju
ristischen Personen des öffentlichen Rechts und/oder 
einem oder mehreren Mitgliedern der Sparkassen-Fi
nanzgruppe mit Ausnahme von Stiftungen der Spar
kassen-Finanzgruppe gehalten werden. 

3. Die PROVINZIAL darf ihr Vermögen und Teile davon 
übertragen. Anteile an der Provinzial Rheinland Versi
cherung Aktiengesellschaft, an der Provinzial Rhein
land Lebensversicherung Aktiengesellschaft und an 
der Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt 
dürfen nur auf Rechtsträger übertragen werden, deren 
Anteile unmittelbar oder mittelbar ausschließlich von 
einer oder mehreren juristischen Personen des öffent
lichen Rechts und/oder einem oder mehreren Mitglie
dern der Sparkassen-Finanzgruppe mit Ausnahme 
von Stiftungen der Sparkassen-Finanzgruppe gehal
ten werden. 

§ 20 
Bekanntmachungen 

Satzungsänderungen der PROVINZIAL werden im Ge
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein
Westfalen sowie im Staatsanzeiger des Landes Rhein
land-Pfalz veröffentlicht. Die Bekanntmachung des Jah
resabschlusses erfolgt im Bundesanzeiger. 

§ 21 
Ergänzende Auslegungsregeln 

Soweit die Gesetze, diese Satzung oder sonstige spezielle 
Rechtsregelungen nicht entgegenstehen, gelten rechts
analog die Grundsätze des Aktiengesetzes. 

§ 22 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

1. Diese Satzung tritt an dem auf ihre Veröffentlichung 
folgenden Tag in Kraft. Erfolgen die Veröffentlichun
gen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ist die letzte 
Veröffentlichung maßgebend. 

2. Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt die bisherige 
Satzung vom 08. März 2002, veröffentlicht im Gesetz
und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen vom 
14. Mai 2002 (Seite 125) bzw. im Staatsanzeiger für 
Rheinland-Pfalz vom 13. Mai 2002 (Seite 1081), außer 
Kraft. 

3. Unberührt von Abs. 2 bleiben die Organe und ihre 
Zusammensetzung einschließlich des Vorsitzes und 
stellvertretenden Vorsitzes. Entsprechendes gilt für die 
Beiräte. Hinsichtlich des Verwaltungsrates gilt dies in 
Bezug auf die Zusammensetzung bis zu dem Zeit
punkt, in welchem die Gewährträger alle Mitglieder 
gern. § 9 Abs. 1 Buchst. b) entsandt haben, längstens 
aber für drei Monate nach Inkrafttreten gern. Abs. 1. 

4. Die Vorschriften über die Sicherheitsrücklage (§ 16) 
gelten ab der Feststellung des Jahresabschlusses für 
das Geschäftsjahr 2002. 

Die Neufassung der Satzung wird hiermit ausgefertigt. 

Düsseldorf, den 6. Juli 2020 

Der Präsident des Rheinischen 
Sparkassen- und Giroverbandes 

als Vorsitzender der Gewährträgerversammlung 

Michael Breuer 

Hinweis: Die Satzungsänderung erfolgt mit Genehmigung 
durch das für die Aufsicht zuständige Ministerium der Fi
nanzen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 6. Juli 2020 
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und 
für Sport des Landes Rheinland-Pfalz. 

7834 

GV. NRW. 2020 S.665 

Gesetz 
zum Schutz der Bevölkerung 

vor sehr giftigen Tieren 
(Gifttiergesetz - GiftTierG NRW) 

Vom 30. Juni 2020 

§ 1 
Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, die durch die Haltung 
bestimmter, sehr giftiger Tiere hervorgerufenen Gefahren 
abzuwehren und dem Entstehen dieser Gefahren vorsor
gend entgegenzuwirken. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten mit Aus
nahme des § 3, des § 8 Absatz 1 Nummer 2 und 3 sowie 
des § 9 Absatz 1 Nummer 1 nicht für die Haltung von 
Tieren der in § 2 Absatz 1 aufgeführten Arten in 

1. Zoos im Sinne des § 42 Absatz 1 des Bundesnatur
schutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBL I S. 2542) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

2. Einrichtungen, in denen Tiere im Sinne des § 2 Ab
satz 1 aufgenommen werden und die über eine Er
laubnis gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 
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Tierschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313) in der 
jeweils geltenden Fassung oder gemäß § 11 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Tierschutzgesetzes in der bis 
zum 12. Juli 2013 geltenden Fassung verfügen, 

3. Einrichtungen oder Betrieben, die über eine Erlaubnis 
gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 oder 8 des 
Tierschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
oder über eine Erlaubnis gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 des Tierschutzgesetzes in der bis zum 12. 
Juli 2013 geltenden Fassung verfügen, sowie 

4. Einrichtungen von Hochschulen im Sinne des § 1 des 
Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 547) in der jeweils geltenden Fassung, in de
nen Tiere zum Zweck der Wissenschaft oder der For
schung gehalten werden. 

§2 
Haltungsverbot sehr giftiger Tiere 

(1) Sehr giftige Tiere sind Tiere, die aufgrund ihrer star
ken Giftwirkung nach Bissen oder Stichen in der Lage 
sind, Menschen erheblich zu verletzen oder zu töten. Die 
Haltung dieser Tiere ist verboten. Hierunter fallen 

l. alle Giftschlangenarten im engeren Sinne (Familien 
Viperidae, Atractaspididae und Elapidae) sowie aus 
der Familie der Nattern (Colubridae) alle Arten der 
Gattungen Boiga (Nachtbaumnattern), Dispholidus 
(Boomslang), Thelotornis (Baumnattern) und die Art 
Rhabdophis tigrinus (Tigernatter), 

2. aus der Ordnung der Skorpione (Scorpiones) aus der 
Familie der Buthidae alle Arten der Gattungen An
droctonus, Apistobuthus, Buthacus, Buthus, Centru
roides, Hottentotta (Buthotus}, Leiurus, Mesobuthus, 
Odonthobuthus, Parabuthus und Tityus sowie die Ar
ten der Gattungen Bothriurus, Hemiscorpius und 
Nebo sowie 

3. aus der Ordnung der Webspinnen (Araneae) die Arten 
der Gattungen Atrax, Hadronyche und Illawara 
(Trichternetzspinnen), Latrodectus (Schwarze Wit
wen) , Loxosceles (Speispinnen), Sicarius und He
xophthalma (amerikanische und afrikanische Sechs
augenkrabbenspinnen), Phoneutria (Bananenspinnen), 
Missulena (Mausspinnen) und aus der Familie der 
Echten Vogelspinnen (Theraphosidae) die Arten der 
Gattung Poecilotheria (Indische Ornamentvogelspin
nen). 

Die vorstehende Aufzählung von Arten umfasst auch die 
Unterarten und die Kreuzungen (Hybridformen) mit an
deren Unterarten und Arten. 

(2) Das für den Artenschutz und für das Veterinärwesen 
zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch ord
nungsbehördliche Verordnung über Absatz 1 hinaus Tier
arten zu bestimmen, die als sehr giftige Tiere einzustufen 
sind. 

(3) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für Tiere, die be
reits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
gehalten werden. 

§ 3 
Abgabe, Aussetzen und Abhandenkommen sehr giftiger 

Tiere 
(1) Die Abgabe eines Tieres der in § 2 Absatz 1 aufge
führten Arten zur Haltung im Land Nordrhein-Westfa
len ist verboten, es sei denn, die Abgabe erfolgt an eine 
in § 1 Absatz 2 aufgeführte Stelle. 

(2) Das Aussetzen eines Tieres der in § 2 Absatz 1 aufge
führten Arten ist verboten. 

(3) Das Abhandenkommen eines Tieres der in § 2 Ab
satz 1 aufgeführten Arten ist von der Halterin oder dem 
Halter (Haltungsperson) unverzüglich dem Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Landesamt) 
mitzuteilen. 

- § 4 
Ubergangsvorschrift zu Bestandshaltungen 

(1) Wer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset
zes ein Tier oder mehrere Tiere der in § 2 Absatz 1 aufge-

führten Arten in Nordrhein-Westfalen hält , hat dies un
ter konkreter Bezeichnung von Art und Anzahl der ge
haltenen Tiere sowie des Haltungsortes innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes dem 
Landesamt anzuzeigen. Mit der Anzeige hat die Hal
tungsperson zu erklären, ob die Fortsetzung der Haltung 
beabsichtigt ist. Falls die Haltungsperson auf die Fort
setzung der Haltung verzichtet, hat sie die von ihr gehal
tenen Tiere dem Landesamt zu überlassen. Das Landes
amt sorgt in diesem Fall für die Abholung und Unter
bringung der betreffenden Tiere auf Kosten des Landes. 
Bei der Uberlassung müssen Haltungsperson und Eigen
tümer der Tiere schriftlich erklären, dass auf eigene 
Rechte an den gehaltenen Tieren künftig vei:zichtet wird, 
Rechte Dritter nicht bestehen und einem Ubergang des 
Eigentums nach zivilr~chtlichen Vorschriften zugestimmt 
wird. Die Pflicht zur Uberlassung entfällt, wenn die Hal
tungsperson nachweist, dass die von ihr gehaltenen Tiere 
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Abgabe der Er
klärung an eine in § 1 Absatz 2 aufgeführte Stelle oder 
an eine nicht in Nordrhein-Westfalen ansässige Hal
tungsperson abgegeben worden sind. 

(2) Falls die Haltungsperson mit der Anzeige gemäß Ab
satz 1 Satz 2 erklärt, die Haltung fortsetzen zu wollen, 
hat sie gegenüber dem Landesamt 

l. innerhalb von vier Wochen nach der Anzeige die Voll
endung des 18. Lebensjahres und die persönliche Zu
verlässigkeit sowie 

2. bis zum 31. Juli 2021 das Bestehen einer Haftpflicht-
versicherung 

nachzuweisen. Die fristgemäß eingegangenen Nachweise 
gemäß Satz 1 berechtigen die 

Haltungsperson, bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
angeschaffte Tiere zu behalten. 

Die Anschaffung weiterer Tiere der in § 2 Absatz 1 auf
geführten Arten ist verboten. 

(3) Zum Nachweis der Zuverlässigkeit im Sinne von Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1 hat die Haltungsperson ein Füh
rungszeugnis nach§ 30 Absatz 5 Satz 1 des Bundeszent
ralregistergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195) 
in der jeweils geltenden Fassung zur Vorlage bei einer 
Behörde zu beantragen. Die Zuverlässigkeit zur Haltung 
eines Tieres oder mehrerer Tiere der in § 2 Absatz 1 ge
nannten Arten besitzen in der Regel Personen nicht, die 
insbesondere 

l. wegen eines vorsätzlichen Angriffs auf das Leben 
oder die Gesundheit, wegen Vergewaltigung, Zuhälte
rei, Raubes, Nötigung, Land- oder Hausfriedens
bruchs, einer gemeingefährlichen Straftat oder Wider
stands gegen Vollstreckungsbeamte, 

2. mindestens zweimal wegen einer im Zustand der 
Trunkenheit begangenen Straftat oder 

3. wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz, dem 
Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutzrecht), dem 
Landeshundegesetz vom 18. Dezember 2002 (GV. 
NRW. S. 656), dem Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I S. 1957), dem Bundes
jagdgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), dem Gesetz 
über die Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. November 1990 
(BGBl. I S. 2506}, dem Sprengstoffgesetz in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 
(BGBl. I S. 3518) oder dem Betäubungsmittelgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom l. März 1994 
(BGBl. I S. 358), jeweils in der jeweils geltenden Fas
sung, 

rechtskräftig mindestens zu einer Geldstrafe von min
destens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu ei
ner geringeren Geldstrafe verurteilt worden sind, wenn 
seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung 
fünf Jahre noch nicht verstrichen sind. In die Frist wird 
die Zeit nicht eingerechnet, in der die Person eine Frei
heitsstrafe verbüßt oder sich im Vollzug einer freiheits
entziehenden Maßregel befunden hat. 
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(4) Zum Nachweis des Bestehens einer Haftpflichtversi
cherung (Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) hat die Haltungs
person eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der 
durch die von ihr gehaltenen Tiere verursachten Perso
nen- und Sachschäden sowie Vermögensschäden, die 
durch das Einfangen entwichener Tiere verursacht wer
den, mit einer Mindestversicherungssumme in Höhe von 
1 000 000 Euro für Personenschäden und sonstige Schä
den abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Zuständige 
Stelle nach § 117 Absatz 2 Satz 1 des Versicherungsver
tragsgesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631) 
in der jeweils geltenden Fassung ist das Landesamt. 

(5) Die Haltungsperson hat dem Landesamt jeden Wech
sel des Haltungsortes innerhalb von zwei Wochen anzu
zeigen. 

(6) Die Haltungsperson hat dem Landesamt den Tod so
wie jede Abgabe von Tieren der in § 2 Absatz 1 aufge
führten Arten an eine in § 1 Absatz 2 aufgeführte Stelle 
oder an eine nicht in Nordrhein-Westfalen ansässige 
Haltungsperson innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. 

§5 
Anordnungs- und Mitteilungsbefugnisse 

(1) Das Landesamt soll die Haltung eines Tieres untersa
gen, wenn gegen das Haltungsverbot in § 2 Absatz 1 ver
stoßen, die Haltung gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 nicht oder 
nicht fristgemäß angezeigt oder die Nachweise nach § 4 
Absatz 2 Satz 1 nicht oder nicht fristgemäß erbracht 
werden. Im Fall der Untersagung soll das Landesamt an
ordnen, dass die Haltungsperson die Wegnahme des Tie
res durch das Landesamt oder eine vom Landesamt be
auftragte Person zu dulden hat. Die Anfechtung einer 
Untersagung nach Satz 1 oder einer Anordnung nach 
Satz 2 hat keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Soweit es zur Prüfung des Vorliegens eines Verstoßes 
gegen das Haltungsverbot in § 2 Absatz 1 oder gegen die 
Anzeigepflicht gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist, 
hat die Haltungsperson den Bediensteten des Landesam
tes den Zutritt zu dem befriedeten Besitztum, in dem das 
gefährliche Tier gehalten wird, zu ermöglichen und die 
erforderlichen Feststellungen zu dulden. 

(3) Das Landesamt informiert die für den jeweiligen Hal
tungsort örtlich zuständigen Kreisordnungsbehörden 
und die örtlichen Ordnungsbehörden unverzüglich über 
Haltungsanzeigen gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1, Mitteilun
gen über das Abhandenkommen von Tieren gemäß § 3 
Absatz 3 sowie Anzeigen über den Wechsel des Haltungs
ortes und über den Tod sowie jede Abgabe von Tieren ge
mäß § 4 Absatz 5 und 6. Das Landesamt teilt den für den 
jeweiligen Haltungsort örtlich zuständigen Kreisord
nungsbehörden und den örtlichen Ordnungsbehörden 
mit, ob gegen eine Haltungsperson eine Untersagungsan
ordnung nach Absatz 1 ergangen ist. Die Informationen 
und Mitteilungen nach Satz 1 und 2 können den Emp
fängern auch im Wege eines automatisierten Abrufver
fahrens auf der Grundlage einer gemäß § 6 Absatz 2 des 
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 244, ber. S . 278 und S . 404) erlassenen 
Rechtsverordnung bereitgestellt werden. 

§6 
Sonderordnungsbehörde; Geltung 

anderer Rechtsvorschriften 

(1) Für den Vollzug dieses Gesetzes ist das Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz als Sonder
ordnungsbehörde zuständig. Die dem Landesamt nach 
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben gelten als solche 
der Gefahrenabwehr. 

(2) Vorschriften des Tierschutzrechts sowie des Natur
und Artenschutzrechts bleiben unberührt. 

(3) Regelungen in ordnungsbehördlichen Verordnungen 
der örtlichen Ordnungsbehörden mit Bezug auf sehr gif
tige Tiere bleiben unberührt, soweit sie zu diesem Gesetz 
nicht in Widerspruch stehen. 

§ 7 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes wer
den eingeschränkt oder können eingeschränkt werden 

1. das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlich
keit (Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes), 

2. das Grundrecht der Berufsfreiheit (Artikel 12 Ab
satz 1 des Grundgesetzes), 

3. das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) sowie 

4. das Grundrecht auf Eigentum (Artikel 14 Absatz 1 
Satz 1 des Grundgesetzes). 

§ 8 
Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld
strafe wird bestraft, wer 

1. ein Tier entgegen dem Verbot des § 2 hält, 

2. ein Tier entgegen § 3 Absatz 1 an eine Person oder 
Stelle zur Haltung im Land Nordrhein-Westfalen ab
gibt, die nicht die in § 1 Absatz 2 aufgeführten Anfor
derungen erfüllt, 

3. ein Tier entgegen § 3 Absatz 2 aussetzt oder 

4. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 3 weitere Tiere anschafft. 

(2) In der Entscheidung kann angeordnet werden, dass 
das Tier, auf das sich die Straftat bezieht, eingezogen 
wird.§ 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr
lässig entgegen 

1. § 3 Absatz 3 das Abhandenkommen eines Tieres nicht 
unverzüglich dem Landesamt mitteilt, 

2. § 4 Absatz 1 Satz 1 die Haltung eines Tieres nicht 
oder nicht fristgemäß anzeigt, 

3. § 4 Absatz 2 Satz 1 die dort aufgeführten Nachweise 
nicht oder nicht rechtzeitig erbringt, 

4. § 4 Absatz 4 ein Tier hält, obwohl der für diese Hal
tung erforderliche Haftpflichtversicherungsvertrag 
nicht mehr - auch in der vorgeschriebenen Höhe der 
Versicherungssumme - besteht oder 

5. § 4 Absatz 5 den Wechsel des Haltungsortes oder ent
gegen § 4 Absatz 6 den Tod oder die Abgabe von Tie
ren nicht rechtzeitig anzeigt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer einer vollziehba
ren Anordnung nach § 5 Absatz 1 zuwiderhandelt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach den Absätzen 1 und 
2 können mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. 

(4) Tiere, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Ab
satz 1 oder Absatz 2 bezieht, können eingezogen werden. 
§ 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden Fassung findet 
Anwendung. 

(5) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig
keiten ist das Landesamt. 

§ 10 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. Es tritt 
am 31. Dezember 2025 außer Kraft. 

Düsseldorf, 30. Juni 2020 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m p e r 
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Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft , Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung 

InaScharrenbach 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Für die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur
und Verbraucherschutz 

80 

Die Ministerin für Kultur und Wissenshaft 

Isabel Pf e i f f e r - P o e n s g e n 

GV. NRW. 2020 S .669 

Gesetz 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958 

über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
vor Erlass neuer Berufsreglementierungen 

in Nordrhein-Westfalen 
(Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz - VHMPG 

NRW) 

Vom 30. Juni 2020 

§ 1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für in den Geltungsbereich der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, 
S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, 
S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 vom 24.10.2014, 
S . 115; L 177 vom 8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15 .10.2015, 
S. 35; L 095 vom 9.4.2016, S. 20), die zuletzt durch Dele
gierten Beschluss (EU) 2019/608 der Kommission (ABl. L 
104 vom 15.4.2019, S.1) geändert worden ist, fallende 
Vorschriften, die die Aufnahme oder Ausübung eines Be
rufs oder eine bestimmte Art seiner Ausübung beschrän
ken, einschließlich des Führens einer Berufsbezeichnung 
und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten 
beruflichen Tätigkeiten. 

(2) Als Vorschriften im Sinne von Absatz 1 gelten Ge
setze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des 
Landes sowie Rechtsnormen, die von Kammern oder 
sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
die aufgrund von Landesrecht über die Befugnis zur 
Rechtsetzung verfügen, erlassen werden. 

(3) Die Anwendung ist ausgeschlossen, sofern Vorschrif
ten der Umsetzung eines gesonderten Rechtsakts der Eu
ropäischen Union dienen, in dem spezifische Anforde
rungen an einen bestimmten Beruf festgelegt sind und 
dieser Rechtsakt den Mitgliedstaaten keine Wahl der ge
nauen Art und Weise der Umsetzung dieser Anforderun
gen lässt. 

§2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten die Begriffsbe
stimmungen der Richtlinie 2005/36/EG. 

(2) Ergänzend gelten die Begriffsbestimmungen des Ar
tikels 3 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 des Europäi-

sehen Parlaments und des Rates vom 28 . Juni 2018 über 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Be
rufsreglementierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, 
S. 25). 

§3 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit 

(1) Vor der Einführung neuer oder der Änderung beste
hender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den Zu
gang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung 
beschränken, ist eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
nach den in diesem Gesetz festgelegten Bestimmungen 
durchzuführen. Der Umfang der Prüfung steht im Ver
hältnis zu der Art, dem Inhalt und den Auswirkungen 
der Vorschrift. 

(2) Jede Vorschrift im Sinne von Absatz 1 ist mit einer 
Erläuterung zu verse_hen, die ausführlich genug ist, um 
eine Bewertung der Ubereinstimmung mit dem Verhält
nismäßigkeitsgrundsatz zu ermöglichen. 

(3) Die Gründe, aus denen sich ergibt, dass eine Vor
schrift im Sinne von Absatz 1 gerechtfertigt und verhält
nismäßig ist, sind durch qualitative und, soweit möglich 
und relevant , quantitative Elemente zu substantiieren. 

(4) Vorschriften im Sinne von Absatz 1 dürfen weder 
eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung auf 
Grund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes dar
stellen. 

(5) Vorschriften im Sinne von Absatz 1 müssen durch 
Ziele des Allgemeininteresses im Sinne des Artikels 6 der 
Richtlinie (EU) 2018/958 gerechtfertigt sein. Sie müssen 
für die Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet 
sein und dürfen nicht über das zur Erreichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinausgehen. 

§4 
Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

(1) Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit sind sämtli
che in Anlage 1 enthaltenen Punkte zu berücksichtigen. 

(2) Darüber hinaus sind bei der Prüfung die in Anlage 2 
enthaltenen Elemente zu berücksichtigen, wenn sie für 
die Art und den Inhalt der neu eingeführten oder geän
derten Vorschrift relevant sind. 

(3) Wird die neue oder geänderte Vorschrift mit einer 
oder mehreren der in Anlage 3 enthaltenen Anforderun
gen kombiniert, so ist die Auswirkung der neuen oder 
geänderten Vorschrift zu prüfen, insbesondere, wie die 
neue oder geänderte Vorschrift kombiniert mit anderen 
Anforderungen zum Erreichen desselben legitimen 
Zwecks beiträgt und ob sie hierfür notwendig ist. 

(4) Zusätzlich ist sicherzustellen, dass der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit eingehalten wird, wenn spezifische 
Anforderungen im Zusammenhang mit der vorüberge
henden oder gelegentlichen Erbringung von Dienstleis
tungen gemäß Titel II der Richtlinie 2005/36/EG, ein
schließlich der in Anlage 4 enthaltenen Anforderungen, 
neu eingeführt oder geändert werden. Diese Verpflich
tung gilt nicht für Maßnahmen, durch die die Einhaltung 
geltender Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ge
währleistet werden soll, die im Einklang mit dem Recht 
der Europäischen Union angewendet werden. 

(5) Bei Vorschriften, die die Reglementierung von Ge
sundheitsberufen betreffen und Auswirkungen auf die 
Patientensicherheit haben, ist das Ziel der Sicherstellung 
eines hohen Niveaus des Gesundheitsschutzes zu berück
sichtigen. 

§§ 
Nachholung der Prüfung, Uberwachung nach Erlass 

(1) Ist dem beim Landtag eingebrachten Gesetzentwurf 
keine Prüfung nach § 3 beigefügt, so ist die Prüfung ge
mäß dem Innenrecht von Landtag und Landesregierung 
bis zur Schlussabstimmung nachzuholen. 

(2) Nach dem Erlass neuer oder geänderter Vorschriften, 
die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren 
Ausübung beschränken, ist von der für _das jeweilige Be
rufsrecht federführenden Stelle deren Ubereinstimmung 
mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu überwachen 
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